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z liebe leserinnen und leser,

zur jährlichen Frühjahrstagung präsentiert die dgfs ihre Informationszeitung 
ihren Mitgliedern und Interessierten des Feuerfest- und Schornsteinbaus. 

In diesem Jahr ist dies zudem an ein besonderes Ereignis geknüpft:  
Unsere sechste Fachtagung Feuerfest- und Schornsteinbau. Sie findet am 
ersten Tag der internationalen Messen GIFA, METEC, THERMPROCESS und 
NEWCAST am 25. Juni 2019 im CCD.Ost der Messe Düsseldorf statt.

Das dgfs-echo gibt in gebündelter Form einen Überblick über die aktuellen 
und vielseitigen Aktivitäten unserer Gesellschaft durch Berichte aus verschie-
denen Arbeitsgruppen, zahlreichen Weiterbildungsmaßnahmen zur Personal-
entwicklung und -qualifikation, der Arbeit des Vorstandes, Veranstaltungen 
sowie Mitgliederversammlungen. 

Dabei erhält der Lesende sowohl einen Rückblick auf das zurückliegende 
Jahr, als auch eine Vorschau auf das laufende Jahr.

Neben den dgfs-Aktivitäten enthält diese Ausgabe zwei hochspannende 
Berichte aus dem Mitgliederkreis, rechtliche Informationen eines uns nahe 
stehenden Juristen, Herrn Rechtsanwalt Wolf-Simon Greling sowie einen 
Gastbeitrag von Herrn Prof. Dr. Karsten Wendland zum Thema „Künstliche 
Intelligenz“. 

Wir erweitern kontinuierlich unser Themen- und die Leistungsspektren. Im 
Mittelpunkt stehen Fachinformationen sowie Begegnungen von Menschen 
mit Menschen. Es geht um kluge Inspiration, umfangreiches Wissens- 
management sowie Kontakt zu unserer Spezialbranche und fachlicher Aus-
tausch.

Wir wünschen Ihnen eine informative, sowie abwechslungsreiche Lektüre 
und viel Vergnügen mit dieser Ausgabe.

Ihre Meinung zu dieser Ausgabe und Ihr Feedback nehmen wir dankbar ent-
gegen und lassen Ihre Vorschläge gerne in die nächste Ausgabe einfließen.

Annette Zülch
Geschäftsführerin
Deutsche Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau e.V.

editorial
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In 17 Vorträgen wird der Feuerfest- 
und Schornsteinbau dem Fachpublikum 
präsentiert.

Im Juli 2018 wurde eine erste Ver-
öffentlichung als „call for papers“ an 
die Unternehmen und Hochschulen 
verschickt, mit der Vorgabe, dass bis 
Ende September Referenten und 
Vortragstitel benannt werden.

Anfang Oktober wurden die zu- 
gesandten Unterlagen durch die  
Programmkommission bewertet und 
eine Auswahl getroffen, die dann 
den einzelnen Sektionen zugeordnet 
wurden.

Zur Mitgliederversammlung im 
Herbst 2018 wurde ein Flyer verteilt 
mit allen detaillierten Angaben über 
die Fachtagung.

Vorgesehen war, das durch die Refe-
renten bis Ende November 2018 ein 

z bericht der  
     Programmkommission
Bereits kurze Zeit nach der fünften 
Fachtagung in 2015 wurde mit der 
Vorbereitung zur diesjährigen Fach-
tagung begonnen. Durch Frau Zülch 
wurde mit der Messe Düsseldorf 
die Örtlichkeit CCD.Ost abgestimmt. 
Das Datum wird vorgegeben durch 
die parallel stattfindenden Messe 
GIFA, METEC, THERMPROCESS, 
NEWCAST.

Anfang 2018 wurden die Personen 
bestimmt, welche die Vorbereitung 
der nächsten Fachtagung in 2019 
durchführen. Die Wahl fiel auf Frau 
Zülch, Herrn Hönl und Herrn Stegh. 
In diversen Treffen wurden Details 
abgestimmt, was schließlich endete 
in der Herausgabe des Programm-
heftes und der Anmeldeformulare.
Die ersten Festlegungen waren die 
Erarbeitung eines Grundkonzepts 
und der Themen, sowie die Termine 
für die Herausgabe der einzelnen 
Unterlagen und das vorgesehene 
Layout.

In vier Sektionen wird der Ablauf 
durchgeführt:
 - Forschung und Entwicklung
 - Neue Materialentwicklungen und 
   ihre Anwendungsbereiche
 - Neuerungen in Konstruktion, 
     Ausführung und Montage
 - Aktuelle Themen

Vortragsabstract erstellt wird, was 
wie erwartet, etwas problematisch 
war. Mit leichtem Druck durch Frau 
Zülch wurde dieser Termin nur ge-
ringfügig überschritten. Ende Januar 
konnte dann das Programmheft mit 
Anmeldeformular zweisprachig ver-
teilt werden.

Wie auch bei den Fachtagungen  
zuvor werden Mitgliedsunterneh-
men der dgfs ihre Leistungsfähigkeit 
an Messeständen im Foyer präsen-
tieren und stehen in den Pausen für 
Fragen und Diskussionen zur Ver-
fügung.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls 
gesorgt. In den Kaffeepause und der 
Mittagspause werden die Teilnehmer 
bewirtet.

Mit der Teilnahme an der Fach- 
tagung wird gleichzeitig eine Eintritts-
karte für die parallel stattfindenden  
Messen erworben.

Die Fachtagung wird zeigen, dass 
Feuerfest- und Schornsteinbau eine 
Basis für eine funktionierende Pro-
duktion darstellt und die Fachunter-
nehmer, gleichzeitig auch Mitglied in 
der dgfs, sich den jeweiligen Heraus-
forderungen stellen. 

Gangolf Stegh

dgfs fachtagung 2019
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einer ganzen Branche bzw. Industrie 
bedeutet. Wandel bedeutet natürlich 
auch immer Abschied nehmen. In 
diesem Sinne erfolgte im Rahmen 
der Mitgliederversammlung in Erfurt 
auch die symbolische Staffelüber-
gabe des bisherigen Vorsitzenden, 
Gangolf Stegh an mich. 

Aufgrund seiner langjährigen Mit- 
arbeit in der dgfs, seiner Wahl in den 
Vorstand im Jahr 1998 und seiner 
14-jährigen Amtszeit als Vorsitzender 
hinterläßt Gangolf Stegh natürlich 
deutlich sichtbare und dgfs prägende 
Spuren. Dies hat uns im Vorstand 
auch dazu bewogen, ihn in Anerken-
nung seiner besonderen Verdienste 
und seiner langjährigen Tätigkeit als 
Vorsitzender zum Ehrenmitglied 
und Ehrenvorsitzenden der dgfs zu 
ernennen. Somit besteht weiterhin 
die Chance, dass er uns mit seiner 
Erfahrung und vor allem mit seinem 
rheinischen Humor zukünftig bei  
unserer Arbeit unterstützt und somit 
weiterhin der dgfs verbunden bleibt.

bericht des vorstandes

Gajewski als 1. Stellvertretender Vor-
sitzender, Hans Frühwald, Jürgen 
Mathwig und Thomas Klaas, die sich 
alle samt weiterhin zur Mitarbeit im 
Vorstand zur Verfügung gestellt ha-
ben, wieder in den Vorstand gewählt 
Mir persönlich wurde die Ehre zu teil,
als Vorsitzender des Vorstands durch

die Mitglieder gewählt zu werden. 
Im Namen des Vorstandes möchte 
ich mich daher nochmals bei den Mit-
gliedern für das geschenkte Vertrau-
en bedanken, verbunden mit dem 
Bewusstsein dass dieses Vertrauen 
auch eine Verantwortung nicht nur 
für die dgfs sondern im erweiterten 
Sinne auch für die Weiterentwicklung 

z bericht des  
     neuen vorsitzenden
Klimatisch betrachtet war 2018 durch 
den Rekordsommer mehr als heiß. 
In Bezug auf den Feuerfest- und 
Schornsteinbau in manchen Phasen 
des Jahres, bezogen auf die Aus-
lastung, sicher in vielen Mitgliedbe-
trieben ebenfalls heiß. Dazu hat sich 
durch den unerwartet hohen Tarifab-
schluss im Baugewerbe auch noch 
ein warmer Regen über die Mitarbeiter 
des Baugewerbes ergossen, der 
aber sicher dem einen oder anderen 
Mitgliedsbetrieb nicht nur aufgrund 
des warmen Sommers die eine oder 
andere Schweißperle auf die Stirn 
getrieben hat. Somit muss man fest-
stellen der Klimawandel ist in allen 
Bereichen im vollen Gange, es sei 
denn man ist „Mr. President“ in den 
USA und ignoriert alle Zeichen.

Auch die dgfs war in 2018 im  Wandel. 
So wurde turnusmäßig nach 4 Jahren 
im Rahmen der Frühjahrstagung in 
Erfurt der Vorstand neu gewählt. 
Aufgrund der in 2017 beschlossenen 
Satzungsänderung hat sich auch die 
Zusammensetzung des „neuen“ 
Vorstand geändert. Mit nun zwei Vor-
standsvertretern aus dem Kreise der 
außerordentlichen Mitglieder wurde 
dem steten Zuwachs dieses Mitglieder-
bereiches Rechnung getragen. Die 
Gesamtzahl der Vorstandsvertreter 
wurde jedoch beibehalten, da wir der 
Meinung sind, dass die anfallende  
Arbeit adäquat mit der Unterstützung 
durch die Geschäftsführung von Frau 
Zülch erledigt werden kann.

Da sich Gangolf Stegh und Manfred 
Steiger nicht mehr zur Wiederwahl 
zur Verfügung gestellt hatten, muss-
ten zwei neue Vorstände gewählt  
werden. Es wurden seitens des 
scheidenden Vorstands hierzu zwei 
Kandidaten vorgeschlagen und auch 
von der Mitgliederversammlung be-
stätigt. Aus dem Bereich der ordentli-
chen Mitglieder wurde Herr Dipl.-Ing. 
Rudolf Mallweger (Beroa Deutsch-
land GmbH) als 2. Stellvertretender 
Vorsitzender und aus dem der außer-
ordentlichen Mitglieder Herr Dipl.-
Ing. Herbert Hönl (REFKO Feuerfest 
GmbH) in den Vorstand gewählt. Des 
Weiteren wurden die Herren Jörg 

www.jg-refractories.com

Als Experten im Feuerfestbau schaffen wir innovative Lösungen für alle Industriebereiche. Seit mehr als 80 Jahren. Weltweit. Dabei hat 

uns immer die Nähe zu unseren Kunden stark gemacht. Denn wir konzentrieren uns auf die individuellen Bedürfnisse unserer Geschäfts-

partner und beantworten diese mit maßgeschneiderten Gesamtlösungen. Grenzen im Feuerfestbau kennen wir nicht. In diesem Sinne 

sind wir gerne uneingeschränkt für Sie da. Ihre Jünger+Gräter GmbH
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se Themengebiet als eines mit ent-
sprechender Priorität an, welchem 
wir uns intensiv widmen müssen. In 
welcher Form und wie dies gesche-
hen kann wird sicher ein Teil der Vor-
standsarbeit in 2019 sein.

Markus Horn

bericht des vorstandes
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Zusammen mit Manfred Steiger wur-
de beiden verdienten Vorständen 
im festlichen Rahmen der Abend- 
veranstaltung nochmals für Ihre  
intensive Mitarbeit und tatkräftige 
Unterstützung im Sinne der  dgfs  
gedankt und jeder mit einem indivi-
duellen Präsent offiziell verabschiedet.

Neben diesem prägenden Ereig-
nis in 2018 wurde aber auch noch  
gearbeitet. So haben wieder die Vor-
arbeiter- und Werkpolierlehrgänge mit  
Erfolg stattgefunden. Auch wurde 
seit längerem ein Führungskräfte-
seminar mit positiven Feedback ab-
gehalten.

Was das Jahr 2018 jedoch auch in 
sehr ausgeprägter Weise gezeigt 
hat, ist, dass das Thema Fachkräfte-

mangel im Feuerfest- und Schorn-
steinbau an Brisanz und Intensität 
bei unseren Mitgliedsbetrieben zu 
genommen hat. Aus dem Kreise un-
serer Mitglieder ist dies neben den 
vielen anderen Themen und Proble-
men sicher eines der, welches am 
stärksten und direkt die Betriebe 
belastet und beschäftigt. Von daher 
sehen wir als Vorstand der dgfs die-
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Im weiteren Verlauf erläuterten die 
Vorsitzenden der verschiedenen Ar-
beitsgruppen in Kurzberichten über 
den aktuellen Stand der Arbeiten. 
Dies waren im Einzelnen die Arbeits-
gruppen

•	Thermomechanische	Spannungs-
 berechnungen
•	GU-Haftung und Nachunternehmer-
 management
•	dgfs-Lexikon
•	Technische	Unterlagen
•	Neue	Entwicklungen	im	
 Industrieschornsteinbau
•	Zusatzqualifikation	 
 „Spritzen von Feuerfestbetonen“
•	Zusatzqualifikation	 
 „Schalungsbau im Feuerfestbau“
•	Weiterbildung	im	 
 Feuerfest- und Schornsteinbau

Es wurden die durchgeführten und 
geplanten Qualifikationsmaßnahmen
 
•	der	„dgfs-Düsenführerschein“,	
•	der	darauf	aufbauende	
 „dgfs-HPC-Düsenführerschein“, 

Am 18. Mai 2018 fand in Erfurt die 
65. Mitgliederversammlung unserer 
Gesellschaft statt. Erfreulicherweise 
konnten zwei neue Mitglieder, die 
Firma Resco Products als außeror-
dentliches Mitglied, sowie Herr Dipl.-
Ing. Tim Kuckuck als persönliches Mit-
glied vorgestellt werden. Herr Stegh 
konnte vermelden, dass erfreulicher-
weise in den letzten Jahren zu jeder 
Mitgliederversammlung neue Mit-
glieder begrüßt werden konnten. 

Als Gastreferent hielt Herr Rechts-
anwalt Ulrich Kraft einen Fachvortrag 
zum Insolvenzrecht-Fallstricke in der 
Bauwirtschaft.

•	die	Zusatzqualifikation	
 „Schalungsbau im Feuerfestbau“
 als auch 
•	die	Fortbildung	zum	„Vorarbeiter
 und Werkpolier im Feuerfest- und
 Schornsteinbau“
vorgestellt.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
standen turnusmäßige Vorstands-
wahlen auf der Tagesordnung. Die 
Wahl wurde von Herrn Stegh als 
Wahlleiter,  der für eine weitere 
Wahlperiode nicht mehr zur Ver- 
fügung stand, durchgeführt.
Als Vorsitzenden des Vorstandes, 
seine beiden Stellvertreter und die 
weiteren Vorstandsmitglieder wählte 
die Mitgliederversammlung folgende 
Herren:

•	Markus	Horn	(Vorsitzender)
•	Jörg	Gajewski	
 (1. Stellvertretender Vorsitzender), 
•	Rudolf	Mallweger	
 (2. Stellvertretender Vorsitzender)
•	Hans	Frühwald
•	Jürgen	Mathwig
•	Thomas	Klaas
•	Herbert	Hönl

Annette Zülch

65. mitgliederversammlung 
in der landeshauptstadt 
thüringens

berichte aus den mitgliederversammlungen
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Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung waren turnusmäßig zwei Rech-
nungsprüfer für die Dauer von vier 
Jahren zu wählen. Die bisherigen 
Rechnungsprüferinnen Frau Clau-
dia Lutzenberger und Frau Gabriele  
Nebgen wurden durch die Mitglieder-
versammlung einstimmig im Amt  
bestätigt und wieder gewählt.

Annette Zülch

berichte aus den mitgliederversammlungen

66. mitgliederversammlung 
in karlsruhe
Im Rahmen der Herbsttagung der 
Betriebe des Feuerfest- und Schorn-
steinbaus wurde am 19. Oktober 
2018 die 66. Mitgliederversammlung 
in Karlsruhe durchgeführt.

Die Sitzung wurde vom neu gewähl-
ten Vorsitzenden Herrn Markus Horn 
mit der Begrüßung aller Teilnehmer  
eröffnet. Als Einstiegsvortrag trug 
Herr Prof. Dr. Karsten Wendland von 
der Hochschule Aalen zum Thema 
Künstliche Intelligenz, Gestaltungs-
möglichkeiten für unsere Zukunft vor 
und gab einen höchst anschaulichen 
und aktuellen Überblick über Chan-
cen, Möglichkeiten und Risiken von 
„KI“.

Es wurden neue Zwischenberichte 
der insgesamt acht verschiedenen 
Arbeitsgruppen unter der Leitung 
der jeweiligen Vorsitzenden vorge-
stellt. Zudem wurden die Arbeiten 
der Programmkommission dargelegt 
und Informations-/Werbematerial 

Mehr als 40 Jahre Erfahrung
Individuelle, fachspezifische Beratung
Breites Leistungsspektrum
International tätig

Qualität, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Flexibilität

Anzeige_TA_druck.indd   1 11.01.18   21:13

zur 6. Fachtagung Feuerfest- und 
Schornsteinbau 2019 verteilt.

Aufgrund des positiven Feedbacks 
und des gemeldeten Schulungs-
bedarfs wurde berichtet, dass die  
vielseitigen dgfs-Qualifizierungs-
maßnahmen und Seminare im letzten 
Quartal des Jahres 2018 planmäßig 
durchgeführt werden.
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berichte aus dem mitgliederkreis

Eine “Big Block” Zustellung in ihrer 
heutigen Form bietet unseren Kunden 
folgende Vorteile:

•	Kürzere	Zustellungszeit	und		 
   dadurch schnellere (Wieder-)  
   Inbetriebnahme

•	Da	alle	Bauteile	unter	 
   kontrollierten, immer gleich- 
   bleidenden Bedingungen her- 
   gestellt werden, können wir den  
   von Resco gewohnten höchsten 
   Qualitätsstandard sicherstellen

•	Die	Trocknung	erfolgt	in	großen, 
   speziell gefertigten Trocknern, die 
   jedes Bauteil gleichmäßig mit 
   Hitze beaufschlagen

Seitdem der Mensch das erste  
Metall geschmolzen hat, sind  
Feuerfestprodukte nicht mehr weg- 
zudenken. Während sich am Grund-
prinzip nichts geändert hat, sind heute 
die Anforderungen an feuerfeste 
Produkte und deren Einbau immer 
anspruchsvoller. Kunden weltweit 
verlangen immer längere Stand- 
zeiten bei gleichzeitig reduzierten 
Stillstandszeiten.

Sowohl Hersteller als auch Zu-
stellbetriebe müssen sich diesen  
Herausforderungen stellen. Seit der 
Gründung 1946 durch Bill Trennik und 
seiner Entwicklung des legendären 
Rescobond AA22 S, einer mono- 
lithischen Masse, die bis heute in der 
Petrochemie als Standard spezifiziert 
ist, liefert Resco innovative Lösungen 
für alle Einsatzgebiete von feuer- 
festen Produkten. Neben Steinen und  
monolithischen Massen, wurden 
bereits sehr früh erste Fertig- 
teile produziert. Diese Technologie  
wurde ausgereift und so wurden 
bereits 1992 erste Kupfer Schacht-
schmelzöfen komplett aus Fertig-
teilen zugestellt.  Damit wurde der 
Grundstein für die modulare Zu-
stellung mit Fertigteilen kompletter 
Ofenanlagen gelegt und die “Big 
Block Technologie” konsequent  
weiterentwickelt und optimiert.

Verschiedene	 externe	 Faktoren	 
haben diesen Prozess noch weiter 
beschleunigt: In Nordamerika hat-
te sich bereits früher als in Mittel- 
europa der Fachkräftemangel an gut 
ausgebildeten Feuerungsbaumau-
rern abgezeichnet. Für Zustell- 
betriebe wird es immer schwieriger, 
geeigneten Nachwuhs zu finden,  
während gleichzeitig die Ansprüche 
der Kunden mit immer aufwendige-
ren Ofengeometrien gestiegen sind. 
“Big Block” Elemente werden nicht 
gemauert, sondern lediglich einge-
setzt und verfugt.



•	Alle	Arbeitsschritte	von	der	 
   Planung bis zum Trocknen des  
   Bauteils werden im Werk von  
   speziell dafür ausgebildeten  
   Fachkräften ausgeführt

•	Resco	stellt	diese	Fertigteile	in 
   drei Werken in den USA, sowie in 
   England her

•	Der	Einbau	vor	Ort	nimmt	einen 
   Bruchteil der Zeit in Anspruch als 
   bei einer konventionellen  
   Zustellung

big blocks technologie

Komplette Neuzustellung innerhalb von 7 Tagen eines 20MT Al Schmelzofens mit 
1 Supervisor, 4 Helfern, einem Teleskopstapler und einem Autokran/Kunde Gießerei 
von Al Gehäusen für  Tablets und Mobiltelefone

6 Tonnen Bauteil ist innerhalb von 5 Minuten verbaut
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berichte aus dem mitgliederkreis

Um einen schnellen und reibungs- 
losen Ablauf von der Planung, über 
die Logistik bis hin zu der Zustellung 
mit einem Supervisor vor Ort zu  
ermöglichen, übernimmt Resco alle 
Schritte der 4D CAD Auslegung.

Entscheidend ist, dass der Kunde 
in seinem Ofen schnell produzieren 
kann und sich die Standzeiten der 
Ausmauerung wesentlich verbes-
sern. 

Reparaturen der Ausmauerung 
sind einfach und schnell durch den  
Austausch einzelner Elemente zu  
bewerkstelligen. Das spezielle  
Deckensystem aus Fertigteilen  
erlaubt es, ganze Elemente (inklusive 
Ankersteine) über ein Schienen- und 
Klicksystem jederzeit mühelos zu 
montieren bzw auszutauschen.

Deckensystem mit Aufhängung 

z autor

Patrick Kerscher (MBA)
Sales Manager Europe 
Resco Products, UK.
patrick.kerscher@rescoproducts.com
www.rescoproducts.com

CAD Zeichnung
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die Aufgaben von Claudia Lutzen-
berger, die zur Züblin Spezialtiefbau 
GmbH wechselte, übernommen. 
Zuvor war Winter viele Jahre in der 
Wirtschaftsprüfung tätig und hat  
zuletzt als interne Revisorin gearbeitet. 

Für Winter und Mallweger steht die 
Entwicklung neuer Technologien 
und die Eroberung neuer Branchen 
im Fokus: „ZÜBLIN Chimney and 
Refractory hat sich in den letzten 
Jahren sehr dynamisch entwickelt“, 
so Mallweger. „Ich freue mich, die 
Zukunft unseres Unternehmens nun 
gemeinsam mit Susanne Winter 
und dem gesamten Team weiter zu  
gestalten.“

Über ZÜBLIN Chimney and  
Refractory
ZÜBLIN Chimney and Refractory ist 
eines der führenden Unternehmen 
im Schornstein- und Feuerfestbau 
sowie bei technischen Isolierungen 
und im Brandschutz. Als Tochter-
firma der Ed. Züblin AG sind wir Teil 
der STRABAG SE, die zu den größten 
Baukonzernen Europas zählt. Unser 

ZÜBLIN Chimney and  
Refractory:
Neue Doppelspitze in der 
Geschäftsführung

Zum 1.5.19 verstärkt Rudolf  
Mallweger als technischer Ge-
schäftsführer die Züblin Chimney 
and Refractory GmbH. Susanne  
Winter hat die kaufmännische  
Geschäftsführung bereits im Januar 
2019 übernommen.  

Mallweger folgt auf Viktor Klaus, 
der im vergangenen Jahr tödlich 
verunglückte. Der neue Geschäfts-
führer blickt auf mehr als 35 Jahre 
Erfahrung im Sektor Feuerfest- und 
Schornsteinbau zurück und hat in  
dieser Zeit namhafte Unternehmen der 
Branche, wie die BEROA Deutsch-
land GmbH und die Calderys Austria 
GesmbH, geführt. Außerdem ist er 
im Vorstand der dgfs vertreten.

Winter verantwortet bereits seit 
dem 1.1.2019 die kaufmännische  
Geschäftsführung der Züblin Chim-
ney and Refractory GmbH und hat 

Leistungsspektrum reicht von der 
Beratung und Projektierung über den 
Bau und die Montage bis zur Instand-
haltung, Wartung und Dokumentation 
sowie Umbau und Sanierung von  
bestehenden Anlagen. 

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.zueblin-cr.de.

25. Juni 2019, düsseldorf

Unsere im vierjahres-Rhythmus statt-
findende Fachtagung Feuerfest- und 
Schornsteinbau findet zum sechsten 
Mal am 25. Juni 2019 im CCD.Ost 
der Messe Düsseldorf statt.

25. bis 29. Juni 2019, düsseldorf

THERMPROCESS
12. Internationale Fachmesse und 
Symposium für Thermoprozesstechnik

METEC
10. Internationale Metallurgie Fach-
messe mit Kongressen

GIFA
14. Internationale Giesserei-Fach-
messe mit Technical Forum

NEWCAST
12. Internationale Fachmesse für 
Gussprodukte mit Newcast Forum

terminvorschau 68. mitgliederversammlung 
der dgfs in celle, herbst 2019

Die 68. Mitgliederversammlung fin-
det im Rahmen der Gemeinsamen 
Herbsttagung der Betriebe des Feu-
erfest- und Schornsteinbaus in Celle 
statt. Der genaue Termin wird noch 
bekannt gegeben.

04. november - 15. november 
2019, haan
Weiterbildung und Prüfung zum Vor-
arbeiter im Feuerfest- und Schorn-
steinbau

04. november - 13. dezember 
2019, haan
Weiterbildung und Prüfung zum 
Werkpolier im Feuerfest- und Schorn-
steinbau

69. mitgliederversammlung 
der dgfs in regensburg,
frühjahr 2020

aktuelles 
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z 2.Gu-haftung und 
     nachunternehmermanagement
Unter dem Vorsitz von Herrn Jürgen 
Mathwig, traf sich die Arbeitsgruppe 
„GU-Haftung und Nachunternehmer-
management“ im September 2018 
in Moers, um die Notwendigkeit 
der Überarbeitung der letztmalig im  
November 2017 überarbeiteten  dgfs-
Arbeitshilfe zum Umgang mit Nach-
unternehmern festzustellen und 
Neuerungen und Änderungen aus-
zutauschen. 

Das Treffen wurde mit Herrn Rechts-
anwalt Wolf-Simon Greling durch-
geführt. Es wurden einige Hinweise 
zu Rechtsentwicklungen mit Be- 
rührungspunkten zum Handlungsfeld 
Fremdfirmeneinsatz und -personal-
einsatz gegeben.

Annette Zülch

z 1. thermomechanische 
     spannungsberechnung
Die Arbeitsgruppe mit der Zielrich-
tung einen FEM-Standard für die 
Berechnung thermomechanischer 
Spannungen in Feuerfestkonstruk-
tionen zu entwickeln, ist in zwei  
Arbeitspakete mit den Schwerpunkt-
themen Werkstoffkenndaten bzw. 
Berechnungsmodelle unterteilt. Die 
Mitglieder des sogenannten Arbeits-
paketes „Werkstoffkenndaten“ hat 
zwischenzeitlich Prüftemperaturen 
zur Ermittlung der notwendigen 
Werkstoffdaten für die FE-Analyse 
ermittelt. Es sind ca. 230 Prüfungen 
an Steinen, Massen bzw. Stein-/Kitt-
Kombinationen erforderlich.  

Die Mitglieder des Arbeitspaketes 
„Berechnungsmodelle“ bearbeitet 
intensiv die parallel beabsichtigte 
Herausgabe einer dgfs-Empfeh-
lung “Spannungsberechnungen im  
Feuerfestbau“.

Markus Horn

Exklusives	Seminarangebot	für	
dgfs-Mitglieder
Um den Umgang mit den zahl- 
reichen Arbeitshilfen zu erleichtern, 
bieten wir unser letztmalig im Jahr 
2017 durchgeführtes, eintägiges  
Seminar zum Thema „GU-Haftung 
und Nachunternehmermanagement“ 
am
 
Donnerstag, den 26. September 
2019, in Königswinter an.
 
Interessierte Mitglieder melden sich 
bitte unter: info@dgfs-online.de.
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z 3. Zusatzqualifikation
     schalungsbau
22 weitere Mitarbeiter unserer Mit-
gliedsfirmen haben im Herbst 2018 
die dgfs-Weiterbildungsmaßnahme 
Schalungsbau im Feuerfest- und 
Schornsteinbau wahrgenommen.

Damit sind es nun bereits über 70 
Fachkräfte, die das Zertifikat für die 
erfolgreiche Teilnahme überreicht  
bekamen. Das ist die Zwischen- 
bilanz einer 2014 begonnenen Er-
folgs-geschichte, die damals auf 
dem Bauhof-Gelände der Fa. Züblin 
in Türnich ihren Anfang nahm und 
nun seit 2015 bei der Firma Schlüss-
ler in Moers angesiedelt ist. 

Die Lehrgänge 6 + 7 wurden in be-
währter Manier von den Mitgliedern 
der Schalungsbau AG vorbereitet 
und durchgeführt. Dabei ist es beilei-
be keine Selbstverständlichkeit, dass 
sich diese Herren, die in ihren Betrie-
ben nicht wirklich abkömmlich sind,  
uneigennützig jeweils an den bei-
den Schulungstagen zur Verfügung 
stellen, um sowohl theoretische wie 
praktische Kenntnisse zu vermitteln. 

zeugen oder aus vielfacher Erfahrung 
resultieren. Das kommt den Übenden 
selbst dann noch zu Gute, wenn 
sie schon so manche praktische 

Erfahrung vorzuweisen haben. 
Fazit: Für die Weiterbildungsmaß-
nahme Schalungsbau ist derzeit kein 
Ende in Sicht, weitere Kurse werden 
folgen, auch für 2019 wird der Bedarf 
alsbald angefragt. 

Hans Frühwald 

Bei gleichbleibender Arbeitsgruppen-
Besetzung ist es bisher immer  
unproblematisch gelungen, für die 
Lehrgänge schlagkräftige Referen-
tengruppen zusammen zu stel-
len. Das nötige theoretische Fach- 
wissen wird abwechselnd von den 
Herren Selcuk Güclü (Jünger+Gräter), 
Victor Herz (Jünger+Gräter),  
Herbert Hönl (Refko), Michael 
Möhring (Feuerfesttechnik Möhring) 
und Ralf Schneider (Vollmer) ver- 
mittelt. Aber auch dgfs- Geschäfts-
führerin Annette Zülch ist versiert  
genug, kurzfristig fach‘männisch‘ 
einzuspringen, wenn ausnahmsweise 
mal Not am Manne ist. Und während 
der praktischen Übungen wachen die 
Herren Müller (Kafeu) und Rothamel 
(Schlüssler) mit Argusaugen darüber, 
wie sich die Lehrgangsteilnehmer 
anstellen, um die ihnen gestellten 
Aufgaben zu erledigen. 

Diesen gewieften Praktikern macht 
wirklich keiner der Probanden ein X 
für ein U vor, in jeglicher Situation 
sparen Müller und Rothamel nicht 
mit fachmännischen Ratschlägen, 
die von handwerklichem Geschick 

tätigkeitsberichte aktueller arbeitsgruppen
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z 4. „spritzen von ff-betonen“ 
Die Arbeitsgruppe „Spritzen von FF 
Betonen“ stand im Jahr 2018 vor 
mehreren großen Herausforderungen. 
Der bisher genutzte Durchfüh-
rungsort (RHI Urmitz) konnte von 
jetzt auf gleich leider nicht weiter  
genutzt werden. Mit der DOMINION 
Deutschland GmbH in Ratingen 
konnte jedoch schnell ein adäquater 
Ersatzort gefunden werden. Wir 
wurden sehr gut aufgenommen und 
seitens DOMINION wurde direkt 
in einen gut nutzbaren Spritzstand 
investiert. Zusammen mit anderen 
Begebenheiten in Ratingen haben 
wir hier eine gute „neue Heimat“ 
gefunden. 

Unser Dank geht hier besonders an 
Herrn Rudolf Mallweger und seinem 
Team.

Im Oktober 2018 fanden ein Basis-
Lehrgang (Schwerpunkt:  Spritzen 
von Isolier- und Standardbetonen) 
und ein Weiterbildungslehrgang 
(Schwerpunkt: Spritzen von LCC- 

und Sol/Gel Betonen) statt. In  
Summe konnten 21 Fachleute aus 
unseren Mitgliedsunternehmen  aus- 
und weitergebildet werden und es 
wurden nach erfolgter theoretischer 
und praktischer Prüfung unter Hin-
zuziehung eines dazu separat beauf-
tragtem Prüflabor in gleicher Anzahl  
Düsenführerscheine ausgestellt.

Wie nach jedem Umzug und Neu-
einstieg zeigten sich auch bei uns 
Verbesserungspotentiale im Ablauf 
der Lehrgänge. Deshalb traf sich 
die Arbeitsgruppe Anfang 2019 zu 
einer Manöverkritik und erarbeitete  
Lösungen, die im Vorfeld des  
nächsten Lehrgangs im Selbst- 
versuch getestet werden. 

Es wurde bei dieser Gelegenheit 
auch beschlossen, die theoretischen 
Inhalte neu zu bewerten und zu  
aktualisieren. Dabei soll der theo-
retische Teil, insbesondere die FF- 
Materialkunde, reduziert werden und 
dafür mehr Zeit in Maschinenkunde 
und praktische Übungen investiert 
werden. Damit reagieren wir auch 
auf die Anregungen aus den Lehr-
gangsbewertungen der Teilnehmer.

Herbert Hönl

REFRACTORIES 
AND MORE 
FIRST IN QUALITY!
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z 6. technische unterlagen 
Die Arbeitsgruppe Technische Unter-
lagen der dgfs besteht seit Anfang 
der 90-er Jahre und wird seit ihrem 
Bestehen durch neue Mitglieder und 
Themen kontinuierlich weitergeführt. 
Die letzte Neuauflage der DVD war 
die 5. Auflage vom September 2012. 
Diese Ausarbeitung ist vor allem 
für die Ausbildung und Weiterbil-
dung im Feuerfestbau gedacht; sie 
ist aber auch eine Informations- 
möglichkeit für alle, die sich allgemein 
für den Feuerfestbau interessieren.  
Wobei im Mittelpunkt der Betrachtung 
nicht die feuerfesten Baustoffe oder  
Arbeitsmethoden stehen, sondern 
die Darstellung wie  unser Teil der 
Arbeiten in die Prozesse unsere  
Kunden eingreift.

Für die 6. Auflage der „Technischen 
Unterlagen“ wurde das Kapitel  
„Gießereianlagen“ neu erstellt, sowie 
Ergänzungen im Bereich Roheisen-
mischer und Torpedopfanne des Ka-
pitels „Anlagen zur Stahlerzeugung“ 
hinzugefügt. Die neue Auflage wird 
auf USB Stick veröffentlicht. Dies  
erschien uns in einer Zeit, in der 
immer weniger Notebooks ein opti-
sches Laufwerk haben, empfehlens-
wert. 

Videoclips aus der Stahl- und der 
Nichteisenmetallindustrie verhelfen 
zu einem noch besseren Verständnis 
der Vorgänge in den Industrieanlagen.

z 5. dgfs-lexikon 
Ziel der Arbeitsgruppe war es, 
die verschiedenen Glossen und  
Begriffserklärungen in diversen Veröf-
fentlichung der dgfs zu erfassen und  
einen Abgleich zu machen, damit die 
verschiedenen Begriffe nicht unter-
schiedlich erklärt werden.

Wenn es in den Glossen unter-
schiedliche Erklärungen gibt, sollte 
geklärt werden, warum dies so ist. 
Hierzu gibt es wie immer mehrere 
Möglichkeiten.

	 •	Mindestens	eine	Erklärung	ist
    nicht korrekt.

	 •	Die	Erklärung	gilt	nur	für	den	
    Sprachgebrauch in einem  
      begrenzten Bereich z. B.  
    Massenherstellung oder  
       Schornsteinbau.

	 •	Der	verwendete	Begriff	wird	im 
    Bereich Feuerfest- und Schorn- 
    steinbau anders verwendet als 
      in der Umgangssprache oder 
      z. B. in der Physik

Die bisher in den Veröffentlichungen 
der dgfs enthaltenen Glossen sind 
überarbeitet. Zusätzliche Begriffe, 
die die Arbeitsgruppe als wichtig für 
ein	 Feuerfest-Lexikon	 ansieht,	 sind	
hinzugefügt worden, sodass die 
Arbeit größere Ausmaße angenom-
men hat als ursprünglich geplant. Es 
sollen auch noch Begriffe aus dem 
Schornsteinbau hinzugefügt und er-
läutert werden.

Auch die Genehmigung für Fotos,  
Filme und Darstellungen, die uns 
noch nicht vorliegen, nehmen noch 
Zeit in Anspruch. 

Die größte Klippe, vor der wir  
standen und eigentlich noch  
stehen, ist die Frage wie man ein 
solches „Werk“ zeitgemäß veröf-
fentlichtLetztlich haben wir uns für  
eine digitale Lösung entschieden. 
Diese Entscheidung hat uns dann 
mehr beansprucht, als wir gedacht 
haben. Nicht alles, was man für nor-
mal und logisch hält, ist dies auch für 
eine Maschine (Computer), was mich 
an einen Artikel aus der Zeitschrift c´t 
erinnert, der hieß „KI, dümmer als man 
denkt“. Aber wir werden das schon 
schaffen!

Dr. Johann Kleicker

tätigkeitsberichte aktueller arbeitsgruppen
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Material und Hilfe bei der Lösung 
dieser Aufgaben, sind der Arbeits-
gruppe immer willkommen.

Dr. Johann Kleicker

 Auch diese Auflage war nur möglich, 
weil Mitglieds- und Kundenfirmen 
uns Info- und Bildmaterialien zur Ver-
fügung gestellt haben, mit denen 
diese Zusammenstellung erstellt 
werden konnte. Deshalb bedan-
ken wir uns bei den Mitgliedfirmen 
der dgfs, dem Stahl-Informations-
Zentrum, dem Verlag Stahleisen 
GmbH, der Aurubis AG, der Berzelius  
Metall GmbH, der Wirtschaftsverei-
nigung Metall e.V. Initiative Zink, der 
RHI Magnesita, der LOI GmbH, der  
Alstom GmbH, der Küttner GmbH & Co 
KG sowie der Riedhammer GmbH. 

Ohne deren großzügige Beiträge  
hätten wir diese Übersicht über  
die Industrien, in   denen  unsere   
Mitgliedsfirmen arbeiten nicht so um-
fangreich und aussagekräftig zusam-
menstellen können. An der neuen 
Ausgabe haben Annette Zülch, Klaus 
Vogel, Rüdiger Rasch, Johann Kleicker,  
Daniel Cölle und Patrick Kerscher 
mitgearbeitet.Themenvorschläge, 
die in die technischen Unterlagen 
aufgenommen werden sollen, sowie 
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Fortschritt und Qualität 
Made in Plettenberg.

Wir sind ein zuverlässiger Full-Service Partner für 
qualitativ hochwertige Feuerfestprodukte.
Besuchen Sie 
uns online unter www.beka-feuerfest.de

z 7. Weiterbildung
Sowohl der Vorarbeiter als auch der 
Werkpolier-Lehrgang wurde durch 
die Arbeitsgruppe „Weiterbildung 
im Feuerfest- und Schornsteinbau“ 
inhaltlich und organisatorisch vorbe-
reitet. Die einzelnen Referenten aus 
den Mitgliedsunternehmen und der 
Bau-Berufsgenossenschaft konnten 
ihr Wissen in den Unterrichtsstun-
den weitergeben. Aufgelockert wur-
de	das	Ganze	 durch	Exkursionen	 in	
die	 Praxis.	 Einigen	 der	 Teilnehmer	
brummte zum Ende sicher der Kopf.

Bei der jeweiligen Prüfung wurden 
das Prüfkonzept und die teilweise 
neu erarbeiteten Prüffragen weitest-
gehend verstanden und beantwor-
tet.

Festzustellen ist aber, dass zwi-
schen den einzelnen Teilnehmern der  
Weiterbildung erhebliche Wissens- 
unterschiede bestehen, was  
sicherlich zum großen Teil auf 
die in den jeweiligen Unterneh-
men unterschiedlichen Arbeits-

prozesse zurückzuführen ist. 
Die Arbeitsgruppe muss sich auch 
hierrüber Gedanken machen.

Was uns in der Arbeitsgruppe  
besonders freut, ist das inzwischen 
auch von der Auftraggeberseite an 
die ausführenden Unternehmen der 
Nachweis der Führungskraftaus- 
bildung gestellt wird. Das sollte dazu 
führen, dass fachlich geschultes  
Personal aus Fachbetrieben zum  
Einsatz kommt.

Ganz besonders freut sich die  
Arbeitsgruppe über die neuen Mit-
glieder. Über Herrn Sauer der sich 
bereits sehr aktiv in die Vorbereitung 
der letzten Prüfung eingebracht hat 
und auch zum Prüfungsausschuss  
gehört. Ebenfalls neu gewinnen 
konnten wir – neben den bestehenden

Prüfungausschussmitgliedern Herrn 
Sasse und Herrn Jens Behnke. Durch 
die „Neuen“ wird umfangreiches 
technisches Wissen als Grundlage 
für die Weiterbildung eingebracht.

Wichtig ist aber darauf hinzuwei-
sen, dass Basis für ein qualifiziertes  
Berufsleben die Ausbildung zum 
Facharbeiter ist. Auch hierauf  
müssen wir unser Augenmerk  
richten und die Erfahrungen aus 
den Unternehmen umsetzen. 
Die Stärken der Unternehmen in 
Deutschland liegen schon lange in 
der qualifizierten Aus -und Weiter-
bildung. Mit der dgfs ist hier eine 
Gesellschaft vorhanden, die sich 
auch in der Zukunft intensiv mit  
dieser Aufgabe beschäftigt.

Gangolf Stegh

tätigkeitsberichte aktueller arbeitsgruppen
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eurbüro vorbereitet und begleitet 
werden, um die von den Unter-
nehmen üblicherweise verwende-
ten Verfahren z.B. für die Aufhän-
gung der Befahranlagen gegenüber 
Dritten nachweisbar zu machen. 

Für das laufende Jahr wird der 
Schwerpunkt der AG-Tätigkeit dann 
auch wieder auf der Überarbeitung 
des Fachkundebuches liegen, die 
uns sicher über einen längeren Zeit-
raum beschäftigen wird.

Jörg Gajewski

Herstellers statt. Ein wesentli-
ches Ergebnis war, dass bei Trac-
tel Greifzug nicht umfassend 
bekannt ist, in welcher Art und 
Weise die Befahranlagen von uns 
als ausführenden Unternehmen 
im Schornsteinbau eingesetzt 
werden. Es wurde vereinbart, im 
Frühjahr 2019 auf einer Schornstein-
baustelle in Essen einen Ortstermin 
mit allen Beteiligten durchzuführen, 
um die Arbeitsweise des Schorn-
steinbauers zu erklären.

Im Rahmen des vorgenannten 
Ortstermins sollen auch Belas-
tungsversuche durchgeführt wer-
den. Diese sollen durch ein Ingeni-

z 8. „neue entwicklungen im
     Industrieschornsteinbau“
Die Arbeitsgruppe hatte sich für die 
Jahre 2018 und 2019 als zentrales 
Thema vorgenommen, die Über-
arbeitung der aktuell 3. Auflage des 
Fachkundebuches Teil 2 „Schorn-
steinbau“ voranzutreiben. In Teilbe-
reichen	wurden	die	vorliegenden	Tex-
te schon auf den aktuellen Stand der 
Technik und Arbeitsweisen gebracht.
Jedoch „ploppte“ im Frühjahr 2018 
ein anderes, terminrelevantes The-
ma auf: 

Die DIN-Normen, die auch die Steig-
einrichtungen an Schornsteinen 
maßgeblich beschreiben, sollen in 
2019 in überarbeiteter Fassung neu 
erscheinen. 

Daher wurden in mehreren Sitzun-
gen die Entwürfe der neuen DIN 
18799: Ortsfeste Steigleitern an bau-
lichen Anlagen – 
Teil 1: „Steigleitern mit Seiten-
holmen“ und Teil 2: „Steiglei-
tern mit Mittelholm“ kritisch 
unter die Lupe genommen.  
Besondere Aufmerksamkeit widme-
te die Arbeitsgruppe den in den Ent-
würfen enthaltenen und für uns als 
Montageunternehmen relevanten 
Vorgaben. Schließlich hat die Arbeits-
gruppe zu den jeweiligen Sitzungen 
des zuständigen DIN-Ausschusses 
Mitglieder entsandt, die die ausge-
arbeiteten Änderungswünsche vor-
gebracht haben. Wir haben es auch 
den Herren Oliver Hain und Andreas 
Trabert zu verdanken, dass unsere 
Eingaben weitestgehend in die Neu-
ausgaben beider Normen übernom-
men werden.

Parallel dazu widmet sich die Grup-
pe den elektrisch betriebenen Be-
fahranlagen als Zugangshilfe für die 
hochgelegenen Arbeitsplätze am 
Schornstein. Im Oktober 2018 fand 
bei einem der Hersteller, Fa. Tractel 
Greifzug GmbH in Bergisch Glad-
bach, ein intensiver Informations-
austausch zwischen der gesamten 
AG und leitenden Mitarbeitern des 
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berichte aus dem mitgliederkreis

die vertikal ohne Versatz durchge-
hend ausgeführt wurde und eine 
weitere mit 10 m langen, versetzten 
Steigleiterabschnitten mit Rücken-
schutz. Letztere wird u.a. noch zur 
Wartung der Flughindernisbefeue-
rung und im Zuge der Bauwerksins-
pektionen benutzt. 

Die äußeren Steigwege sind an dem 
betroffenen Bauwerk aufgrund bau-
licher Mängel gesperrt, sind aber 
nicht Thema dieser Veröffentlichung. 
Erwähnenswert im Zusammenhang 
mit der Lösung der Problematik für 
die inneren Zugangsmöglichkeiten 
ist lediglich, dass die äußeren Steig-
leitern aufgrund der fehlenden Über-
gänge zwischen innen und außen 
nicht als Rettungsweg herangezogen 
werden können.

z rechtliche aspekte
Die vorhandene Sperrung der über 
200 m durchgehenden inneren Lei-
ter ist konsequent, weil ohne Ab-
schnittshöhenbeschränkung durch 
Versatz oder ohne eine durchgehen-
de feste Führung als Sicherung keine 
regelkonforme Ausführung vorliegt.
 
Der zweite innere, im Versatz aus-
geführte Steigleitergang entspricht 
den Anforderungen der (noch aktu-
ellen) DIN 18799-1: Die Abschnitts- 
höhen	betragen	maximal	10m	und	ein	 
Rückenschutz in Form des Korbes als 
Absturzsicherung	existiert.	Die	Norm	
enthält darüber hinaus keinerlei Ein-
schränkungen bezüglich der Anzahl 

z bauliche situation
Bei dem betreffenden Bauwerk han-
delt es sich um einen stillgelegten 
200 m hohen Stahlbetonschornstein 
mit einem auf mehreren Ringbühnen 
abgefangenen inneren Mauerwerks-
rohr. Der Zwischenraum zwischen 
der tragenden Betonschale und dem 
Mauerwerksrohr ist begehbar; an 
der Außen- und an der Innenober-
fläche der Betonschale sind hierzu 
je zwei Steigleitern montiert, über 
die die Bühnen erreichbar sind. Eine 
Möglichkeit zwischen innen und au-
ßen	 zu	 wechseln	 	 existiert	 nur	 im	
Mündungsbereich.

Im Zwischenraum befindet sich eine 
Doppelholmleiter mit Rückenschutz, 

der Abschnitte, wodurch praktisch 
Bauwerke unbegrenzter Höhe mit 
Steigleitern dieser Bauart erschlos-
sen werden können. 

Die kommende Neufassung der 
Norm wird diese Art der Steigwegfüh-
rung für Schornsteine ausschließen. 
Der Stand der Einspruchsverfahren  
zum Entwurf DIN 18799-1:2018-
04 besagt in Abschnitt 4.6.5.4: „An 
Schornsteinen darf ein Rückenschutz 
nicht als Absturzsicherung verwen-
det werden.“ Damit macht der Ver-
satz in 10 m-Abschnitten keinen Sinn 
mehr, da deren Vorteil gerade in dem 
Verzicht auf Persönliche Schutzaus-
rüstung gegen Absturz (PSAgA) liegt.

Worin besteht das Problem?
Abgesehen von dem subjektiven 
Gefühl, dass der Rückenkorb „nicht 
den Absturz verhindert, sondern  
lediglich den Aufschlagpunkt einer 
möglicherweise im Steigevorgang 
bewusstlos werdenden Person  
definiert“, sind neben den eingeführ-
ten Normen des DIN noch weitere 
Regelwerke zu erfüllen. Diese Tat- 
sache ist vielen Planern nicht bewusst. 
Tatsächlich sind Normen im Bau- 
wesen nur indirekt über die Landes-
bauordnungen in deren Zuständig-
keitsbereich rechtlich verbindlich, 
wenn sie durch Aufnahme in die VV 
TB - Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen (ehemals: 
LTB - Liste der Technischen Baube-
stimmungen) der Länder eingeführt 
sind. Andernfalls sind sie normaler-

betrieb einer doppelholm-
leiter mit rückenschutz mit 
Zwischenbühnen in 10 m 
abstand zur Wartung von 
flughindernisbefeuerung 
(200 m-Industrieschornstein)
In der DIN 18799-1 „Ortsfeste Steig-
leitern an baulichen Anlagen“ werden 
Doppelholmleitern beschrieben, die 
ausschließlich mit Rückenkorb ge- 
sichert in versetzten 10 m-Abschnit-
ten an baulichen Anlagen angebaut 
werden dürfen. 
 
Im Zuge der Instandhaltung eines In-
dustrieschornsteins sind Zweifel auf-
gekommen, inwieweit diese Rege-
lung für hohe Bauwerke sinnvoll ist. 
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Deutschland
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steel@refra.com
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weswegen ein Rettungskonzept al-
lein basierend auf begleitenden Hö-
henrettern nicht zielführend ist, da 
auch für diese die Behinderung durch 
den Korb bestehen bleibt, die in der 
ASR A1.8 untersagt ist.

Bestandschutz für sicherheitsrele-
vante Belange gibt es nicht; eine  
Änderung der Gesetzeslage kann 
eine Um- oder Nachrüstungspflicht 
bedingen, wenn sich im Rahmen 
der vor Ausführung der Arbeiten zu  
erstellenden Gefährdungsbeur-
teilung kein geeignetes Rettungs- 
konzept aufstellen lässt.

z Zwischenstand
Die einzige derzeit genutzte Steig-
leiter am Bauwerk, die innere Dop-
pelholmleiter mit versetzten 10 m-
Abschnitten und Rückenkorb, ist 
normenkonform zur derzeitigen Fas-
sung der DIN EN 18799-1.

Sie führt bis auf eine Höhe von 
knapp 200 m, so dass ein Bestei-
gen auch für geübte Personen eine 

weise als Stand der Technik anzu-
sehen, was sie nicht zwingend in 
vollem Umfang rechtskonform zu 
weiterem geltenden Recht macht!

Für die Anwendung sind in jedem 
Fall die staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften (Gesetze, Verordnungen) 
zu berücksichtigen; hier kommt im 
Fall der Steigleitern insbesondere 
die Arbeitsstättenverordnung in Ver-
bindung mit der Technischen Regel 
für Arbeitsstätten ASR A1.8 „Ver-
kehrswege“ zum Tragen. Die zentra-
le Forderung im Abschnitt 4.6.1 ist, 
die Möglichkeit der Personenrettung 
jederzeit von jeder beliebigen Stelle 
zu gewährleisten. Darüber hinaus ist 
zusätzlicher Rückenschutz auch auf 
dem zur Rettung erforderlichen Weg 
untersagt; es wird im Gegenteil aus-
drücklich für diesen Weg PSAgA, z.B. 
in Form von Steigschutzeinrichtun-
gen gefordert, vgl. Abschnitt 4.6.3.

Als Grund dafür keinen Rückenkorb 
zuzulassen wird die Behinderung der 
Rettungsmöglichkeiten angeführt, 

extreme	Anstrengung	 bedeutet.	 Im	
Falle eines Unfalls, bei dem der Ver-
letzte zur Ebene 0 abgeseilt werden 
müsste, behindert der Rückenkorb 
die Rettung.

Einen freigegebenen Weg zur Ret-
tung gibt es derzeit nicht; dieser 
Weg müsste gemäß ASR A1.8 mit 
Steigschutz ausgerüstet werden bei 
gleichzeitiger Entfernung des derzeit 
bestehenden Rückenschutzes.

z lösung für den  
     Industrieschornstein
Der bereits seit langer Zeit gesperr-
te, weil nicht mehr regelkonforme,  
geradlinige Steigleitergang erweist 
sich im vorliegenden Beispiel als 
Glücksfall: die Nachrüstung mit ei-
ner zentrischen Steigschutzschiene 
bei gleichzeitige Demontage des  
Rückenkorbes ist problemlos  
möglich. Damit wird ein Weg - auch 
für die Rettung - geschaffen, der  
allen Anforderungen entspricht. 

Refratechnik Steel GmbH
Schiessstrasse 58
40549 Düsseldorf
Deutschland
Phone +49 211 5858 0
steel@refra.com
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Erfahren Sie mehr unter: refra.com

REFRAJET® Addmix

-

i wie injektion

i wie innovativ

i wie intelligent



20 x     01.19 x dgfs-echo 2019

berichte aus dem mitgliederkreis

 Gefahrenbereichen“ definiert eine 
 Gefährdung durch Absturz bereits 
 ab einer Absturzhöhe von mehr 
 als 1m. 

• Gemäß der Arbeitsstättenver- 
 ordnung in Verbindung mit der 
  ASR A1.8 „Verkehrswege“ sind  
 Steigeisengänge und Steigleitern  
 wegen der größeren Absturz- 
 gefahr und der höheren körper- 
 lichen Anstrengung nur zulässig, 
 wenn der Einbau einer Treppe 
 betriebstechnisch nicht möglich 
 ist. Bei nur gelegentlicher  
 Benutzung können sie aber unter  
 bestimmten Voraussetzungen auf 
 Grundlage der Gefährdungs- 
 beurteilung dennoch gewählt  
 werden, wobei der Betreiber im 
 Rahmen seiner  Gefährdungsbe- 
 urteilung die Möglichkeit zur 
 Rettung der Benutzenden jeder- 
 zeit und an jeder beliebigen 
 Stelle zu gewährleisten hat, vgl. 
 auch DGUV Information 201-014,  
 Abschnitt 10 „Rettungskonzept“.  
 Für alle Steigeisen- und Steig- 
 leitergänge mit mehr als 5 m 
 Fallhöhe sind dann Einrichtungen 
 zum Schutz gegen Absturz vor- 
 geschrieben. Bei Steigeisen- 
 gängen und Steigleitern mit Steig- 
 schutzeinrichtungen, über die 
 gegebenenfalls die Rettung von 
 Personen erfolgen muss, darf kein 
 zusätzlicher Rückenschutz an- 
 gebracht sein, da dieser die  
 Rettung behindert.

Diese Anforderungen gelten über-
greifend und sind in rechtlichem Kon-
text	höher	anzusiedeln	als	eventuell	
„günstigere“ Formulierungen in DIN-
Vorschriften.

Für viele Bauwerke werden individu-
elle Nachrüstungslösungen auf Basis 
der jeweiligen Gefährdungsanalysen 
entwickelt werden müssen. Dabei 
sollte sich auch stets die Frage stel-
len, ob 10m Fallhöhe innerhalb eines 
Rückenschutzkorbes noch zeitge-
mäß sind, nur um auf einer Ebene 
zu liegen zu kommen, die für Retter 
schwer erreichbar ist und von der der 
Transport eines Bewusstlosen nach 
unten in angemessener Zeit kaum 
möglich ist.

Nach derzeitigem Rechtsstand müss-
te der versetzte Aufstieg vermutlich 
nicht gesperrt werden, sofern er für 
die Rettung nicht erforderlich ist. 
Dennoch empfiehlt sich aus mehre-
ren Gründen, den neu ausgerüsteten 
geradlinigen Weg als alleinigen Weg 
vorzusehen: 

•	Ein	Absturz	innerhalb	des	Korbes 
 auf dem versetzten Weg kann 
 nicht ausgeschlossen werden.

•	Eine	Rettung	aus	dem	Korb	her 
 aus ist ungleich komplizierter als  
 aus einem offenen System und  
 lediglich für ausgebildete Höhen- 
 retter zu leisten. 

•	Es	ist	schwer	vorstellbar,	dass 
 der  Weg mit einem Verunfallten 
 für dessen Rettung entbehrlich ist.

•	Der	„neue“,	gerade	Weg	macht 
 dieselben Bauwerksbereiche  
 erreichbar – nur komfortabler  
 und sicherer.

•	Die	Neufassung	der	DIN	18799-1, 
 die voraussichtlich Anfang 2019 
 erscheinen wird, wird Rücken- 
 schutz als Steigwegsicherung an 
 Schornsteinen nicht mehr als  
 technische Möglichkeit beschreiben.

z handlungsempfehlung für
     hohe bauwerke
Der Wunsch der Betreiber nach 
Steigwegen, die ohne persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz 
begangen werden können, ist ins-
besondere bei häufiger Nutzung und 
einzelnen Ebenen verständlich, doch 
wo wird die Grenze der Zumutbar-
keit und Arbeitssicherheit gezogen?
 
Für das beschriebene Projektbei-
spiel eines Industrieschornsteins 
sind die Nachrüstungsmaßnahmen 
überschaubar und auch die (künftige) 
Formulierung der Norm DIN 18799-
1 ist eindeutig, für alle anderen  
hohen Bauwerke mit Steigleitergän-
gen muss weiterhin „quergelesen“ 
werden:

•		Die	ASR	A2.1	„Schutz	vor	 
 Absturz und herabfallenden  
 Gegenständen, Betreten von 

z autoren
Dipl.-Ing. Martin Breddermann, Bochum,
BREDDERMANN+PARTNER Gesellschaft 
Beratender Ingenieure mbB, 
ö.b.u.v.  Sachverständiger für  
Industrieschornsteine 
(Ingenieurkammer-Bau NRW)

Dipl.-Ing. Gerhard Lemmen, 
Wuppertal, 
BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft

Erschienen in BauPortal 1-19
Die Autoren sind Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe „Neue Entwicklungen im Industrieschorn-
steinbau“ der dgfs (Deutsche Gesellschaft 
Feuerfest- und Schornsteinbau e.V.), die 
mehrmals im Jahr zusammenkommt  und sich 
mit arbeitssicherheits- und bautechnischen 
sowie organisatorischen Fragestellungen 
auseinandersetzt.

z literatur 
DIN 18799-1 „Ortsfeste Steigleitern an bauli-
chen Anlagen – Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Prüfungen – Teil 1: Steigleitern 
mit Seitenholmen“, Mai 2009 (Entwurf: April 
2018)

Technische Regel für Arbeitsstätten ASR 
A1.8, „Verkehrswege“, November 2012, zu-
letzt geändert 2018

Technische Regel für Arbeitsstätten ASR 
A2.1, „Schutz vor Absturz und herabfallen-
den Gegenständen, Betreten von Gefahren-
bereichen“, November 2012, zuletzt geändert 
2018

DGUV-Information 201-014 „Informationen 
für das Nachrüsten von Steigeisengängen 
mit Steigschutzeinrichtungen an Schornstei-
nen“, Juni 2018

DGUV-Information 208-032 „Auswahl und 
Benutzung von Steigleitern“, Mai 2013
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z 15. dgfs-führungskräfteseminar
      für mittleres und oberes 
      management
Im zweijährigen Rhythmus bieten 
wir für unsere Mitglieder ein ein-
wöchiges Führungskräfteseminar 
an, das im Jahr 2018 zum 15-mal in  
Espenau bei Kassel durchgeführt 
wurde. Das Seminar richtet sich an 
das mittlere und obere Management 
und dauert eine Woche. 

Eckdaten zum dgfs-Führungskräfte-
seminar
 - Zielgruppe: mittleres und oberes
     Management
 - 7 Referenten
 - 5 Tage
 - Anerkennung als Fortbildungs- 
     maßnahme durch die  
   Ingenieurkammer-Bau NRW

Themen
 - Betriebswirtschaftslehre
 - (Bau)Vertragsrecht
 - Arbeitsrecht
 - Rhetorik
 - Kommunikation - Kundengespräch
 - Mitarbeitergespräch
 - Körpersprache
 - Zeitmanagement
 - Die Versicherungen des Bau-
     unternehmens
 - Betriebliche Organisation der 
     Arbeitssicherheit
 - Organisation

Teilnehmermix	
An dem in der Zeit vom 25. bis 30. 
November 2018 stattgefundenen 
Führungskräfteseminar nahmen 
fünfzehn Teilnehmer und Teilneh-
merinnen aus zehn verschiedenen 
Mitgliedsunternehmen teil. Die Teil-
nehmer kamen schwerpunktmäßig 
aus den Bereichen Vertrieb, Konst-
ruktion, Produktionsleitung, Projekt-
leitung sowie Montage- und Perso-
nalleitung.

Die Themenauswahl und ihre Ge-
wichtung wurden von den Teilneh-
mern durchweg positiv bewertet. 
Neben reinen Vorträgen lockerten 
zahlreiche Teamaufgaben und Rollen-
spiele zu verschiedenen Fallbeispie-
len den Seminarverlauf auf.

Auch zunächst auf den ersten Blick 
nicht	 praxisbezogene	 „Aufgaben“	
dienten dazu die Sinne für Führungs-
verhalten und Teamarbeit zu schärfen.

Aufgabe
	 •	20	Spaghetti
	 •	1m	Schnur
	 •	1m	Klebeband

Ziel
	 •	möglichst	hoher	Turm
	 •	10	Sekunden	freistehend
	 •	Auf	der	Spitze	ein	Marshmallow

Manöverkritik
Als wichtigste Besprechungspunkte 
wurden die Bereiche Rhetorik und 
Kommunikation sowie Betriebs-
wirtschaft und Arbeitsrecht in der 
abschließenden Manöverkritik ge-
nannt.  Zukünftig werden wir den 
Praxisbezug	auf	unsere	Spezialbran-
che „Feuerfest- und Schornstein-
bau“ in den verschiedenen Themen 
noch stärker zu fokussieren. 
Auf ein Neues in 2020!

Annette Zülch
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z  Informationsfilm zur 
      ausbildung
Unter der Beteiligung unserer  
Mitgliedsunternehmen Züblin Chim-
ney and Refractory GmbH sowie 
SCHLÜSSLER Feuerungsbau GmbH 
ist ein neuer, weiterer Informati-
onsfilm zur Ausbildung zum Feue-
rungs- und Schornsteinbauer durch 
den Bayerischen Rundfunk gedreht  
worden.

Der viertelstündige Film zur Sen-
dereihe „Ich mach´s“ des Senders 
ARD-alpha wurde am 03.12.2018, 
um 10:00 Uhr ausgestrahlt. Es wer-
den Interviews mit Auszubildenden 
geführt sowie Einblicke in branchen-
spezifische Baustellen gegeben.

Annette Zülch

z  dgfs-Informationsseminar zur 
       neue eu-datenschutz-Grund-
       verordnung
Im Juni 2018 haben wir unseren Mit-
gliedern ein eintägiges Informations-
seminar zur neuen EU-Datenschutz-
Grundverordnung angeboten.

In diesem Seminar wurden die Re-
form des Datenschutzes und die 
Konsequenzen für das Unternehmen 
aufgezeigt. Es wurden Änderungen 
und Neuerungen sowie entsprechen-
der Handlungsbedarf vorgestellt. 

Als Referent hatten wir Herrn Rechts-
anwalt Wolf-Simon Greling, der uns 
bereits in Arbeitsgruppen  juristisch 
unterstützt hat, gewinnen können. 
Er konnte den Seminarteilnehmern 
„Erste Hilfe“ Maßnahmen vorstel-
len, um die Forderungen der neuen 
EU-DSGVO einzuhalten. 

Es wurden in dem eintägigen Semi-
nar konkrete Vorschläge und Tipps, 
wie die neuen Anforderungen umge-
setzt werden können, gegeben.

z  leistungssteigerung und 
      Qualitätssicherung durch 
      Personalqualifizierung
Seit nunmehr über 34 Jahren ent-
wickelt die Deutsche Gesellschaft 
Feuerfest- und Schornsteinbau e.V. 
durch Fachleute aus den Mitglieds-
unternehmen Aus- und Weiterbil-
dungsunterlagen und führt regelmä-
ßige Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Personalqualifizierung durch. 

Hierzu zählt auch die Weiterbildungs-
maßnahme zum Vorarbeiter und 
zum Werkpolier im Feuerfest- und 
Schornsteinbau. 

Sie haben zum Ziel Führungskräfte 
optimal weiter zu qualifizieren und 
„fit zu machen“ für künftige Heraus-
forderungen eines sich ständig ver-
ändernden Feuerfest- und Schorn-
steinbaumarktes. Im Rahmen der 
Weiterbildungsmaßnahmen werden 
insbesondere Inhalte aus den Berei-
chen 

 - Bautechnik, 
 - Baubetrieb,  
 - Mitarbeiterführung und Personal-
     management

behandelt und in verschiedenen 
schriftlichen Prüfungsteilen geprüft.
Durch die schriftlichen Prüfungen 
wird festgestellt, ob die notwendi-
gen Qualifikationen und Erfahrungen 
vorhanden sind, um die Aufgaben als 
Vorarbeiter bzw. Werkpolier im Feu-
erfest- und Schornsteinbau wahrzu-
nehmen.

Zu den Inhalten der zweiwöchigen 
Weiterbildungsmaßnahme zum Vor-
arbeiter im Feuerfest- und Schorn-
steinbau gehören insbesondere:

 - Baustoffe im Feuerfestbau und
     im Schornsteinbau
 - Konstruktionen und Ausführungen
     im Feuerfestbau und im Schorn-
     steinbau 
 - Fachrechnen und physikalische
     Grundlagen
 - Massenberechnungen, Aufmaß
     und Abrechnung
 - Fachzeichnen
 - Baustellenablaufplanung
 - Qualitätssicherung

 - Sicherheitstechnische 
     Anforderungen der Baustelle
 - Berichtswesen
 - Arbeits- und Tarifrecht 
 - Mitarbeiterführung

Zu den Themen der sechswöchi-
gen Weiterbildungsmaßnahme zum 
Werkpolier im Feuerfest- und Schorn-
steinbau gehören insbesondere:

 - Baustoffe im Feuerfestbau und 
     im Schornsteinbau
 - Konstruktionen und Ausführungen
     im Feuerfestbau und im Schorn-
     steinbau
 - Fachzeichnen
 - Lesen von Zeichnungen
 - Massenberechnungen, Aufmaß
     und Abrechnung
 - Trocknen, Anheizen, Inbetrieb-
     nahme sowie Außerbetrieb- 
     nahme von Industrieöfen,  
     Aggregaten und Schornsteinen
 - Industrieöfen und Aggregate
 - Fachrechnen und physikalische
     Grundlagen
 - Sicherheit, Gesundheit und 
     Umweltschutz
 - Arbeitsvorbereitung
 - Baustellenablaufplanung
 - Baustelleneinrichtungsplanung
 - Managementsysteme 
     Qualität/Sicherheit und Umweltschutz
 - Maschinen- und Gerätetechnik
 - Bolzenschweißen
 - Berichtswesen und 
     Dokumentation
 - Arbeits- und Tarifrecht 
 - Bauvertragsrecht
 - Mitarbeiterführung

24 frisch geprüfte Vorarbeiter im  
Feuerfest- und Schornsteinbau
Am 16. November 2018 fand nach 
einem zweiwöchigen Lehrgang un-
serer Gesellschaft die schriftliche 
Prüfung zum Vorarbeiter im Feuer-
fest- und Schornsteinbau statt. Die 
insgesamt 24 Teilnehmer, die aus 
den Unternehmen unserer Mitglie-
der entsandt worden sind, haben alle 
die Prüfung erfolgreich abgelegt. 

Personalentwicklung und Personenqualifikation
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Erfolgreiche Prüfungen zum Werkpo-
lier im Feuerfest- und Schornstein-
bau durchgeführt!

Am 13. und 14. Dezember 2018 wur-
den insgesamt 14 angehende Werk-
poliere im Feuerfest- und Schorn-
steinbau in vier verschiedenen 
Prüfungsteilen „auf Herz und Nie-
ren“ geprüft worden. Der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses sowie 
die weiteren Ausschussmitglieder 
konnten allen Teilnehmern zur erfolg-
reichen Prüfung gratulieren.

Annette Zülch

Personalentwicklung und Personenqualifikation
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rechtliche Informationen

sandt wurden. Aufgrund von Art. 12 
Abs. 1 der Verordnung wird eine sog. 
A1-Bescheinigung ausgestellt.

z Praxishinweis 1: 
Seit dem 1. Januar 2019 ist das 
elektronische Antrags- und Beschei-
nigungsverfahren für Arbeitgeber 
verpflichtend. Die Spitzenorganisati-
onen der Sozialversicherung haben in 
der Besprechung zum gemeinsamen 
Meldeverfahren am 28. Juni 2018 
eine Amnestieregelung geschaffen. 
Danach kann im begründeten Ein-
zelfall bis zum 30. Juni 2019 weiter-
hin der Antrag in Papierform gestellt 
werden.

z Praxishinweis 2: 
Für jeden Arbeitseinsatz im Ausland, 
sei dieser Tages- oder gar stunden-
weise, ist die Bescheinigung jeweils 
neu zu beantragen. Selbst bei mehr-
fachen kurzen Einsätzen ist eine 
Dauerbescheinigung nicht vorgese-
hen. Mehrfach kurze Einsätze sind 
abzugrenzen von einer gewöhnlichen 
Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten. In diesem letzten 
Fall unterliegt der Arbeitnehmer nur 
in einem Land den Rechtsvorschrif-
ten der Sozialversicherungspflich. 
Eine gewöhnliche Erwerbstätigkeit 
in mehreren Mitgliedstaaten liegt 
vor, wenn der Arbeitnehmer regel-
mäßig zu Arbeitseinsätzen in einem 
anderen Mitgliedstaat eingesetzt 
wird. Dies liegt bereits bei einem Be-
schäftigungstag im Monat oder fünf 
Beschäftigungstagen im Quartal vor 
und ist prognostisch zu beurteilen. 

Mit einem Urteil vom 06.09.2018 (C-
527/16, Alpenrind u.a.) hat sich der 
EUGH mit der Frage der Auslegung 
des Ablöseverbotes beschäftigt. 

Ein österreichischer Fleischzerlege-
betrieb beauftragte einen bestimm-
ten ungarischen Nachunternehmer 
Fleisch zu zerlegen und zu verpa-
cken. Vor und nach diesem Auftrags-
zeitraum führten die Zerlegearbeiten 
Beschäftigte eines anderen ungari-
schen Nachunternehmers aus. Die 
Beschäftigten verfügten über sog. 
A1-Bescheinigungen, die auswie-
sen, dass für die entsendeten Be-
schäftigten das ungarische Sozial-

z Grenzüberschreitender einsatz 
von mitarbeitern - zugleich eine 
besprechung der euGh entschei-
dung und ein ausblick auf die  
reform der entsenderichtlinie

Die Ausführung eines Auftrages im 
Ausland mit eigenen Mitarbeitern 
führt sozialversicherungsrechtlich 
dazu, dass neben der Beitragspflicht 
in Deutschland auch Beiträge im 
Ausland fällig würden bzw. ein (vor-
übergehender) Wechsel erforderlich 
würde. Dies folgt aus dem sog. Be-
schäftigungslandprinzip wonach bei 
grenzüberschreitenden Mitarbeiter-
einsätzen im Geltungsbereich der 
Verordnung (EG) 883/2004 (Verord-
nung zur Koordinierung der Syste-
me der sozialen Sicherheit) das So-
zialversicherungsrecht des Landes 
zur Anwendung kommt, in dem der 
Mitarbeiter die Ausführung tatsäch-
lich erbringt. Um dies zu vermeiden 
sieht das Unionsrecht Ausnahmen 
von diesem Grundsatz vor, die dazu 
führen, dass die sozialversicherungs-
rechtlichen Regelungen des Heimat-
landes des entsandten Mitarbeiters 
weiterhin Anwendung finden. Gere-
gelt ist dies in Art. 12 der Verordnung.  
Bei Entsendungen in einen anderen 
EU-Staat oder nach Island, Liechten-
stein, Norwegen beziehungsweise 
in die Schweiz kommen allein die 
Regelungen des Heimatlandes zur 
Anwendung, wenn 

•	 die	 Entsendung	 einen	 Zeitraum	
von 24 Monaten nicht überschreitet 
und 
•	 durch	 die	 Entsendung	 nicht	 die	
Ablösung eines anderen zuvor ent-
sandten Arbeitnehmers bezweckt 
wird. Letzteres nennt man das sog. 
Ablöseverbot.

Dies bedeutet nach bisherigem Ver-
ständnis, dass es ausgeschlossen 
ist nacheinander unterschiedliche 
Arbeitnehmer für die Erledigung 
der gleichen Tätigkeit am gleichen 
Arbeitsplatz einzusetzen, wenn die-
se von demselben Arbeitgeber ent-

versicherungsrecht gilt. In einigen 
Fällen erfolgte dies rückwirkend, 
obwohl bereits der österreichische 
Sozialversicherungsträger die Ver-
sicherungspflicht der Beschäftigten 
in Österreich festgestellt hatte. Der 
österreichische Sozialversicherungs-
träger ging von keiner Bindungswir-
kung der A1-Bescheinigung aus und 
war der Auffassung, dass diese we-
gen des Ablöseverbotes auch nicht 
hätten ausgestellt werden dürfen.

Der EUGH entschied, dass eine vom 
zuständigen Träger eines Mitglied-
staats aufgrund von Art. 12 Abs. 1 
der Verordnung Nr. 883/2004 ausge-
stellte A1-Bescheinigung nicht nur 
für die Träger des Mitgliedstaats, in
dem die Tätigkeit ausgeübt wird, 
sondern auch für die dortiegen Ge-
richte verbindlich ist (Rn. 47 der Ent-
scheidung). 

Im Hinblick auf das Ablöseverbot 
und die Frage der Ersetzung wur-
de entschieden, dass Art. 12 Abs. 1 
der Verordnung Nr. 883/2004 dahin 
auszulegen ist, dass ein von einem 
Arbeitgeber A zur Ausführung einer 
Arbeit in einem anderen Mitglied-
staat entsandter Arbeitnehmer E1, 
der dort einen ebenfalls entsandten 
Arbeitnehmer E2 des Arbeitgebers B 
ablöst, „eine andere Person ablöst“, 
so dass ein Fall des Ablöseverbotes 
vorliegt. Es liegt keine Ausnahme vor 
die zur A1-Bescheinigung berechtigt 
(Rn. 100 der Entscheidung). 

Auswirkungen: 
Möglichkeiten des grenzüberschrei-
tenden Arbeitnehmereinsatzes 
werden eingeschränkt. Es entsteht 
ein Risiko für Arbeitgeber, weil die 
erteilte A1-Bescheinigung widerru-
fen oder für ungültig erklärt werden 
kann. Dies mit der Folge, dass ab 
diesem Zeitpunkt die Sozialversiche-
rungspflicht im Entsendeland für die 
Beschäftigten besteht. 

z Praxishinweis 3: 
Entsendende Unternehmen müssen 
nun darauf achten, dass an dem Ar-
beitsort der Entsendung zuvor kein 
anderer Arbeitnehmer, gleich von 
welchem Arbeitgeber entsendet, tä-
tig war. Dazu müssen sie Angaben 

rechtliche Informationen
entsenderichtlinie und eu-
Gh-urteil zur entsendung
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Der betroffene Arbeitgeber muss 
im gerichtlichen Verfahren die Mög-
lichkeit haben die Richtigkeit der A1-
Bescheinigung zu beweisen.

z Praxishinweis 4: 

Der jeweilige Arbeitgeber kann sich 
strafbar machen wegen der Vorent-
haltens von Lohnbestandteilen (§ 
266a StGB). Im Fall eines Nachun-
ternehmereinsatzes im Bereich des 
Baugewerbes besteht in beiden 
Fällen eine Haftung nach § 150 SGB 
VII für nicht bezahlte Sozialversiche-
rungsbeiträge des Nachunterneh-
mers.

Ausblick:
Arbeitnehmer genießen Arbeitneh-
merfreizügigkeit und im Rahmen der 
Tätigkeit für einen Arbeitgeber genie-
ßen sie die Dienstleistungsfreiheit. 
Schon jetzt erfolgt die Entsendung 
im Anwendungsbereich der Entsen-
derichtlinie (Richtlinie 96/71/ EG) in 
der Fassung vom 16.12.1996.

Die Reform der Entsenderichtlinie 
verfolgt das Ziel: gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort. Im 
Mai 2018 haben sich nach 27 Mo-
naten der Verhandlung die Abgeord-
neten auf eine Verschärfung geei-
nigt. Ziel der Reform ist Lohn- und 
Sozialdumping zu vermeiden. Die 
Möglichkeit der Unternehmen zur 
Beschäftigung von Mitarbeitern im 
Ausland wird eingeschränkt.

•	Die	Entsendung	wird	zukünftig	auf	
18 Monate limitiert.
•	Umfangreiche	Regelungen	zu	Min-
destentgelten für die entsendeten 
Arbeitnehmer treten hier hinzu.

Es besteht eine Frist von 2 Jahren zur 
Umsetzung in nationales Recht nach 
der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union. Die Ände-
rungen können ab der 2. Jahreshälf-
te 2020 gelten. Die Höchstdauer der 
Entsendung beträgt 12 Monate. Eine 
Verlängerung um 6 Monate ist mög-
lich. Die arbeitsvertragliche Grund-
lage der Entsendung ist nicht mehr 
maßgeblich bei Überschreitung der 
Höchstdauer.

von dem Unternehmen im Entsen-
deland erhalten. Dies ist auch bei 
Nachunternehmern zu beachten.

In einem anderen Fall (EuGH Urteil 
vom 6. Februar 2018 C-359/16) ließ 
ein belgisches Bauunternehmen Ar-
beiten auf Baustellen in Belgien von 
bulgarischen Nachunternehmern mit 
bulgarischen Beschäftigten ausfüh-
ren. 
Die Beschäftigten hatten sämtlich 
A1-Bescheinigungen, die zur Fort-
setzung der bulgarischen Sozialver-
sicherung führten. Bei einer Prüfung 
entstand Betrugsverdacht, weil die 
bulgarischen Unternehmen im Hei-
matland gar nicht regelmäßig tätig 
waren, worauf die belgischen Be-
hörden die bulgarischen Stellen zum 
Widerruf der Bescheinigungen auf-
forderten, die sich aber weigerten. 
Ein belgisches Gericht erklärte dann 
selbst die Bescheinigungen wegen 
Betrugs für nichtig und verurteilte 
den belgischen Bauunternehmer 
in einem Strafverfahren. Der EuGH 
bestätigte die Rechtsauffassung 
des belgischen Gerichts. Die Behör-
den der EU-Staaten müssten loyal 
zusammenarbeiten. Dazu zähle bei 
Verdachtsfällen auch die Prüfung, ob 
solche Bescheinigungen zu Recht 
ausgestellt wurden. Ist die Beschei-
nigung betrügerisch erlangt oder 
verwendet worden und hat es die 
ausstellende Behörde im Heimat-
land unterlassen die Erstellung der 
A1-Bescheinigung zu versagen, dann 
kann in einem Strafverfahren gegen 
Auftraggeber diese Bescheinigung 
außer Acht gelassen werden (Rn. 61 
der Entscheidung).

Auswirkung: 
Beispielsweise ein deutsches Ge-
richt hat die Möglichkeit, die Unrich-
tigkeit der A1-Bescheinigung aus 
dem Ausland und die Sozialversiche-
rungspflicht in Deutschland festzu-
stellen. Dazu muss
 
•	 die	 Bescheinigung	 betrügerisch	
oder missbräuchlich durch den Ar-
beitgeber erschlichen worden sein 
und 
•	der	ausstellende	Staat	muss	inner-
halb angemessener Frist eine Über-
prüfung Unterlassen haben. 

Nach Überschreiten sind die Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen des 
Gastlandes maßgeblich. Es gilt der 
Tariflohn der Branche im Gastland. 
Urlaubs-, Weihnachtsgeld- oder 
Schlechtwettergeld der branchenüb-
lichen Lohnbestandteile des Gastlan-
des gelten.

Wochenend- und Überstundenzu-
schläge, Tagegelder, Sonderzahlun-
gen der branchenüblichen Lohnbe-
standteile des Gastlandes gelten.
Abzüge für Unterbringung, Reise und 
Verpflegungskosten vom Arbeitslohn 
sind unzulässig.

z autor

Wolf-Simon Greling
Rechtsanwalt/Syndikusrechtsanwalt
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gebnisse sehr schematisch und sehr 
schnell ausgerechnet oder verglichen 
werden können, ist KI als Werkzeug 
den Menschen weit überlegen. Die 
Anwendungen sind vielfältig, und 
wöchentlich kommen mehr hinzu. So 
unterstützt „die KI“ Mediziner in der 
Diagnostik, um Krankheiten erken-
nen oder ausschließen zu können. 
Über Gesichts- und Bewegungsmus-
tererkennung können Menschen au-
tomatisch identifiziert und beispiels-
weise in Zollschleusen auf Flughäfen 
direkt festgesetzt werden, wie auch 
in Deutschland schon geschehen. 
Smarthone-Apps zum Erkennen von 
Pflanzenkrankheiten sind eine große 
Hilfe ebenso für finnische Waldarbei-
ter wie für paraguayische Kleinbau-
ern oder Balkonpflanzenliebhaber an 
der mecklenburgischen Seenplatte 
– ein Foto genügt, um Erkrankung 
bzw. Befall der Pflanze dingfest zu 
machen und namentlich zu benen-
nen – vorausgesetzt, das KI-System 
wurde im Vorhinein auf diese Erken-
nung „trainiert“.

z keine magie, sondern gezielte
     konditionierung
Bei der Leistungsfähigkeit der Künst-
lichen Intelligenz handelt es sich kei-
nesfalls um Intelligenz im mensch-
lichen Sinne oder gar um technisch 
hervorgebrachte Zauberkraft, sondern 
schlicht um sehr schnell funktionie-
rende Technik, die im beschriebe-
nen Fall der Erkennung von Pflan-
zenkrankheiten mit hunderten oder 
tausenden von echten Vorlagen samt 
deren bekannten Befunden kondi-
tioniert wurde. Je besser das Trai-
ning, umso besser die Ergebnisse. 
Schlecht trainierte Systeme können 
mit ihren Ergebnissen auch ziem-
lich daneben liegen und beispiels-
weise unbescholtene Bürger als 
potenzielle Schurken einstufen, was 
schließlich zur Abschaltung der au-
tomatischen Personenüberwachung 
am Berliner Südkreuz geführt hat. 
Manche Systeme konditionieren sich 
im Trainingsverfahren auch auf einen 
Nebenaspekt, wie z.B. auf die Glei-
se von Zügen anstatt auf die Züge 
selbst – und erkennen dann auch blü-
hende Landschaften mit verlassenen 
Bahngleisen als „Zug“.  Auch bei den 
KI-Instrumenten gilt daher, dass sie 
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soll, in dem man das alte Bewährte 
so zerstört, dass aus der Kernsub-
stanz etwas Neues und Besseres 
entsteht, fragen sich viele Unterneh-
mer, ob das wirklich ernst gemeint 
sein kann.

z Wer abgewartet hat, kann jetzt
     von schnelleinstiegen 
     profitieren
Dabei sind viele KMU schon längst 
angekommen in der digitalen Welt. 
Sie nutzen Messaging-Dienste wie 
Threema, Telegram oder WhatsApp 
für die Arbeitskommunikation im 
Unternehmen, mit Kunden und mit 
Lieferanten. Viele Betriebe nutzen 
Cloud-Dienste,	 Dropboxen	 und	 Int-
ranets für ihre Dokumente, verwen-
den automatische Fremdsprachen-
übersetzer und Online-Dienste wie 
mite zur Zeiterfassung oder Billomat 
zur Rechnungserstellung. So werden 
Zustellzeiten auf fast Null reduziert, 
Suchaufwände minimiert, Doppelar-
beit durch Zettelwirtschaft vermie-
den und effektives vernetztes Arbei-
ten insgesamt unterstützt.
 
Wer in der Digitalisierung in den letz-
ten Jahren eher zurückhaltend war 
und jetzt einsteigt, kann direkt auf 
bereits vorgedachte Konzepte und 
auf gereifte Umsetzungen zugreifen. 
Räder müssen nicht neu erfunden 
werden, sondern sind bereits auf 
Achse montiert und können für den 
eigenen Betrieb ins Rollen gebracht 
werden. 

z „künstliche Intelligenz“ ist der
     turbo der digitalisierung
Die allermeisten Berufstätigen nut-
zen bereits KI-Systeme, ohne dabei 
an „Künstliche Intelligenz“ zu den-
ken – sie verwenden sie einfach als 
selbstverständliche Arbeitsmittel. 
Kaum wegzudenken sind Naviga-
tionssysteme, die den kürzesten 
Weg zum Kunden berechnen und 
dabei Vorschläge für Umleitungen 
um Verkehrsstaus ermitteln können. 
Ebenso hilfreich sind Spam-Filter, die 
Werbe-Emails aussortieren und den 
Posteingang sauber halten. In genau 
solchen Fällen kann die KI ihre Stär-
ken ausspielen: Bei Routenoptimie-
rungen, Mustererkennungen und in 
weiteren Spezialfällen, in denen Er-

z mit künstlicher Intelligenz 
     die eigene arbeit stärken
In luftiger Höhe schwirrt eine klei-
ne Drohne um den Schornstein und 
schießt Fotos von einem tiefen Riss 
im Mauerwerk. Die Fotos schickt sie 
direkt auf das Tablet ihrer Meisterin, 
die 75 Meter weiter unten entspannt 
auf der Pritsche ihres Pickups sitzt. 
Die junge Dame begutachtet den 
Mauerriss in 20-facher Vergrößerung 
auf ihrem Display, ergänzt mit einem 
Touch Pen eine farbige Handskizze 
samt Notizen direkt auf dem Foto 
und schickt das Ganze sodann online 
weiter an ihren Kollegen, der 45km 
entfernt im Büro sitzt und von dort 
aus an sie denkt. Währenddessen 
kommt die Drohne, die es für kleines 
Geld im Baumarkt zu kaufen gab, au-
tomatisch zurückgeschnurrt und legt 
sich in ihr Körbchen ab. 

Im November 2018 hat die Bundes-
regierung die KI-Strategie „AI made 
in Germany“ auf den Weg gebracht. 
Insgesamt 3 Milliarden Euro sind bis 
2025 dafür vorgesehen, Deutsch-
land im Bereich der Künstlichen In-
telligenz (Artificial Intelligence, AI) in 
eine Spitzenposition zu bringen. Da-
bei wurde auch an den Mittelstand 
und das Handwerk gedacht, die als 
Anwender innovativer Technologien 
und auch als Impulsgeber für neue 
Ideen eine große Rolle spielen sollen.

In den allermeisten Betrieben ist Digi-
talisierung bereits ein Thema, nur mit 
der Umsetzung meinen viele, hinten 
dran zu sein. Dies liegt einerseits an 
dauerhaften Behauptungen in Politik 
und Wirtschaft, dass Deutschland in 
dieser Hinsicht insgesamt hinterher 
hänge, während andere (etwa in Sin-
gapur) schon viel weiter wären als 
wir. Anderseits kommen viele Betriebe 
tatsächlich nicht dazu, die sprich-
wörtliche Säge zu schärfen, weil hier-
zu kaum Kapazitäten frei sind und es 
insgesamt ja auch läuft. Wenn dann 
auch noch die politische Forderung 
nach „disruptiven Geschäftsmodel-
len“ im Raum steht, bei denen man 
sich gewissermaßen neu erfinden 

„Im fokus“ 
künstliche Intelligenz
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z kI-lösungen für den eigenen 
      betrieb
Wie kommt man an gute Ideen für 
den Einsatz von KI im eigenen Be-
trieb? Wie kann es gelingen, an den 
bereit gestellten 3 Milliarden Euro 
der Bundesregierung direkt oder in-
direkt zu partizipieren? 

Kurze Wege, um an vorgedachte 
Strategien zu kommen, führen über 
Branchentreffs und Messen. Fast 
kein Veranstalter kommt derzeit um-
hin, das Thema KI aufzugreifen und 
von Best Practices berichten zu las-
sen – etwa über Erfahrungen mit KI-
basierten kaufbaren Produkten, über 
Pilotprojekte aus der eigenen Szene 
oder über KI-Einsatz in verwandten 
Branchen. Hersteller von Arbeitsge-
räten bringen sich gezielt mit den 
Themen Digitalisierung und KI in  
Position.

Wer noch Zeit zum Lesen hat, fin-
det in der Wirtschaftspresse gut 
aufbereite Kurzberichte, in deutsch-
sprachigen Medien vor allem in der 
Wirtschaftswoche und der FAZ, in-

gut eingestellt und intensiv getestet 
werden müssen, damit sie brauch-
bare Ergebnisse liefern. Letztlich  
„erkennt“ ein solches System nichts, 
sondern errechnet schlicht Ausgabe-
werte auf Basis von Eingabewerten. 
Sind die Ergebnisse gut, nennen wir 
das „Künstliche Intelligenz“ – bei 
der errechneten Fahrtroute im Navi, 
beim Drohnenflug zurück ins Körb-
chen, beim festgesetzten Steuer-
sünder in der Flughafenkontrolle und 
beim erkannten Eisenmangel der an-
gegilbten Balkongeranien. 

Viele Branchen können von diesen 
neuen Möglichkeiten profitieren. 
Zu immer mehr Spezialgebieten 
entstehen KI-basierte Werkzeuge, 
mit denen professionelles Han-
deln unterstützt werden kann.  
Digitalisierung und KI-Lösungen 
nicht als Bedrohung zu sehen, durch 
die man ins Hintertreffen gelangt, 
sondern als Möglichkeit aufzugrei-
fen, um das eigene Unternehmen in 
seinen Stärken weiterzuentwickeln, 
ist auch für Kleinbetriebe die Chance 
der aktuellen Zeit.

ternational sind Magazine wie For-
bes und Fortune ergiebige Quellen, 
ebenso wie Informationsdienste für 
Investoren. Tipp: Gute Fundstücke 
kann man direkt an Kollegen weiter 
leiten und somit großen Nutzen mit 
minimalem Mehraufwand stiften – 
als kommentarlose Weiterleitung per 
Fax,	 E-Mail	 oder	 Smartphone.	 Idea-
lerweise hat man sogar jemanden, 
der für einen liest und interessante 
Anregungen zusammen stellt. 

Gute Erfahrungen haben etliche Be-
triebe damit gemacht, Studenten 
aus ihrer Region auf neue Innovati-
onsthemen anzusetzen – als studen-
tische Hilfskraft in der Firma oder 
noch wirksamer in Verbindung mit 
einer Hochschule im Rahmen einer 
Bachelor- oder Masterarbeit. In sol-
chen Projekten ist es möglich, neue 
Impulse aufzugreifen und direkt im 
Betrieb auszuprobieren, über mehre-
re Monate hinweg eigene Ideen zu 
entwickeln und kleine Pilotprojekte 
zu starten. In kurzer Zeit zu kleinen 
Budgets können so etwa virtuelle 
3D-Computermodelle von Schorn-
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grammen und aus Bundesmitteln zu-
greifen können. Der Betrieb hat dann 
kompetente Partner an der Hand und 
kann ggf. sogar an vorstrukturierten 
Verbundprojekten teilnehmen, die 
ergebnisorientiert schnellen Nutzen 
stiften sollen. Der Zeitpunkt, jetzt 
unternehmerische Initiative zu er-
greifen, ist günstig. Den Anschub un-
terstützen können Verbände, Vereine 
und Zusammenschlüsse von Pionie-
ren, die die Vorteile der KI für die ei-
gene Branche einfangen und nutzbar 
machen.

steinen entstehen, neue Apps und 
Online-Services ausprobiert werden, 
kostengünstige Roboter zum Test-
lauf kommen und Geschäftsmodelle 
weiter gedacht werden. 

Bei personellen Engpässen für In-
novationsvorhaben muss man nicht 
auf sich alleine gestellt bleiben. Viele 
Hochschulen und Forschungsinstitu-
te bieten Möglichkeiten zur wissen-
schaftlichen Begleitung an, in denen 
Betriebe auf teilweise beachtliche öf-
fentliche Fördermittel aus Landespro-

z autor

Prof. Dr. Karsten Wendland ist Informati-
ker, Technikfolgenforscher und Zukunfts-
gestalter an der Hochschule Aalen und 
dem Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT). 

In seinen Keynotes und Business Talks 
erläutert Wendland aktuelle Technolo-
gietrends, ordnet neue Geschäftsmodel-
le und frische Forschungsergebnisse ein 
und zeigt dabei konkrete Möglichkeiten 
und Herausforderungen für den Men-
schen, für Institutionen und für Gesell-
schaften auf. Mit dem Publikum disku-
tiert er Zukunftsszenarien, Lösungs- und 
Gestaltungsansätze für uns, unsere Kin-
der und Enkelkinder.

Prof. Dr. Karsten Wendland
Hochschule Aalen - Technik und Wirt-
schaft
Beethovenstraße 1
D-73430 Aalen
E-Mail: 
karsten.wendland@hs-aalen.de
Mobil: +49 177 2057554
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Brancheninteressen vertreten
 Zukunftsorientiert forschen
 Qualitätsstandard verbessern
 Personalqualifikationen entwickeln und durchführen
 Aus- und Weiterbildung fördern
 Fachliteratur, Technische Schriften und Merkblätter 
 herausgeben

Die Deutsche Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau e. V. 
ist eine Vereinigung von

•	Fachunternehmen des Feuerfest und Schornsteinbaus
•	Herstellern und Lieferanten feuerfester Produkte
•	Fachinstituten und Hochschulen

Mitgliederversammlung

Vorstand

Arbeitsgruppen

Forschung

Entwicklung

Überwachung 
von Patentanmeldungen

Technik

Weiterentwicklung

Deutsche Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau e.V.
Königswinterer	Straße	409	•	53639	Königswinter
Tel.:	+49	(0)2223	91	92-642/-800	•	Fax:	+49	(0)2223	91	92-229
E-Mail:	info@dgfs-online.de	•	Internet:	www.dgfs-online.de

mitgliedschaft/Infos zur mitgliedschaft/mitgliederstruktur
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6. Fachtagung Feuerfest- und Schornsteinbau
Dienstag, 25. Juni 2019
Messe Düsseldorf, CCD. Ost Düsseldorf Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

17 Vorträge in 4 Sektoren:
Sektion I: Forschung und Entwicklung 
Sektion II: Neue Materialentwicklungen und ihre Anwendungsbereiche 
Sektion III: Neuerungen in Konstruktion, Ausführung und Montage 
Sektion IV: Aktuelle Themen

Tagungsprogramm und Anmeldung: 
www.dgfs-online.de

Deutsche Gesellschaft Feuerfest- und Schornsteinbau e. V. • www.dgfs-online.de • info@dgfs-online.de  
Königswinterer Straße 409 • 53639 Königswinter • Tel +49 (0)2223 91 92-642/-800
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1. Tag
GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST

Programm Anmeldung
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